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4BAbb. 5: Die Pfarrkirche in Schaan weist eine auffällige Fassadenbeleuchtung auf. Am Ver-
bindungsweg zu den Sportstätten in der Schaaner Au finden sich noch Quecksilberdampf-
lampen.  

 

 

5BAbb. 6: Auffällige und lichtintensive Ausleuchtung eines Strassenkreisels in Vaduz  
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6BAbb. 7: Die Fassade dient als Werbefläche in Triesen 

 

 

7BAbb. 8: Licht als Gestaltungselement einer Fassade in Balzers 
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8BAbb. 9: "Lichtermeer" zwischen Triesen und Triesenberg. Die Streusiedlung am Triesenberg 
spiegelt sich in der Ausleuchtung wider.  

 

 

9BAbb. 10: Oft werden aus Sicherheitsgründen Wege in der freien Landschaft punktuell be-
leuchtet. Die Wirkung solcher Lampen auf die Tierwelt ist wie hier in Balzers unterhalb des 
Burghügels Gutenberg entsprechend hoch. 
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7. Vorgehensebenen 

Das Thema Licht steht in einem Spannungsfeld von verschiedenen Interessen: 

- Die negativen Wirkungen der Lichtverschmutzung werden erst seit kurzem als solche 
wahrgenommen und sind bei der Bevölkerung als Problem noch wenig verankert.  

- Licht hat als Gestaltungselement mit den zunehmenden technischen Möglichkeiten in 
der Architektur und bei der Reklametätigkeit an Bedeutung gewonnen. Um aufzufallen, 
werden immer stärkere Lichteffekte verwendet. 

- Mit der Ausleuchtung des öffentlichen Raumes ist ein subjektives Sicherheitsgefühl 
verbunden (dies muss objektiv gesehen gar nicht immer vorhanden sein). Beleuchtete 
Monumente (z.B. Schloss Vaduz) können identitätsstiftend wirken und das Heimatge-
fühl stärken. Die Veränderung der Beleuchtung kann also auch eine emotionale Kom-
ponente haben. 

- Die Beleuchtung kann Bestandteil eines Sicherheitskonzeptes sein (z.B. Banken, In-
dustriebetriebe). 

- Licht kann eine Voraussetzung für die Erholungs- und Freizeitgestaltung sein (Lang-
laufloipe, Stadien). 

- Bezüglich der Lichtgestaltung gibt es derzeit noch relativ viele Freiheiten für den Ein-
zelnen (z.B. Aussenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung). Regelungen können hier 
als einschränkend empfunden werden. 

- Die Spannbreite der Emissionsquellen ist sehr hoch und reicht von nicht geschlosse-
nen Jalousien am Abend, wo ein Lichtschimmer durch die Fenster dringt, über Lam-
pen im Eingangsbereich und hell erleuchteten Plätzen und Strassen, bis zu den Sky-
beamern und beleuchteten Fassaden als Extremformen.  

Beiträge zur Problemlösung müssen daher die verschiedensten Aspekte berücksichtigen. Dies 
macht einen breiten Ansatz mit einem Schwerpunkt bei der Information und Sensibilisie-
rung der Akteure notwendig. Planungshilfen können die Umsetzung von freiwilligen Mass-
nahmen erleichtern. Daneben können in einzelnen Teilbereichen übergeordnete, einheitliche 
und verbindliche Rahmenbedingungen sinnvoll sein: 

 

Vorgehen

Öffentlichkeitsarbeit/ 
Sensibilisierung der 
Akteure

Breite Bevölkerung

Eigentümer von Gebäuden und Anlagen

Architekten, Planer 

Gemeindeverantwortliche (Bewilligungsbehörden)

Planungshilfen / 
Unterlagen

Bevölkerung, Bauherren

Planer, Architekten (LIA)

Gemeinden

Übergeordnete 
Rahmenbedingungen

Beleuchtungskonzept Gemeinden

Regelungen von Einzelaspekten (Vereinbarungen, 
Reglemente, Verordnungen)

Technische Empfehlungen
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8. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der Akteure für das Thema der Lichtemissionen 
ist eine der wichtigsten Ebenen für die erfolgreiche Umsetzung von Massnahmen (s. Kap. 7). 
Wesentlich ist dabei der Einbezug weiterer Akteure, insbesondere der Liechtensteinischen 
Ingenieur- und Architektenvereinigung (LIA), der Liechtensteiner Kraftwerke (LKW), der Ener-
giefachstelle und weiterer Amtsstellen bei Land und Gemeinden. Der Einbezug von Umwelt-
schutzorganisationen (z.B. Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz, LGU) kann zu-
sätzlich die Breitenwirkung erhöhen (siehe auch Kap. 9. Planungshilfen).  

Wesentlicher Inhalt ist die laufende Information der Bevölkerung über die Problematik der 
Lichtverschmutzung und das Aufzeigen einfacher Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung. Mögli-
che Massnahmen sind: 

- Erstellen von Informationsmaterial (Flyer, Broschüre) zum Thema  

- Information über die Medien (Zeitungen, Radio) 

- Exkursionen, Vorträge (z.B. LIA, LGU), Forschung 

- Weiterführende Informationen zum Thema auf der Homepage (AFU) 

 

Vorschlag Regelungsebene: 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist auf der Basis der im Umweltschutzgesetz festgeschriebenen Ver-
pflichtung zur Information und Beratung durch das Amt für Umweltschutz möglich. Es sind 
keine zusätzlichen Regelungen notwendig. 

 

Zuständigkeit 

- Amt für Umweltschutz  

 

9. Planungshilfen 

Planungshilfen sollen auf der Grundlage des Wissens um die Wirkung und Entstehung der 
Lichtemissionen zu einer Optimierung der Lichtgestaltung führen. Sie richten sich an das 
Fachpublikum sowie an der Thematik vertieft interessierte Personen (z.B. Bauherren, Archi-
tekten). Ziele sind die Minimierung des Lichtabfalles und des Energieverbrauchs. Die optimale 
Lichtgestaltung wird dabei auf der planerischen und technischen Ebene behandelt: 

Planung: Die Beleuchtung sollte sich an den notwendigen Bedürfnissen orientieren. 

- Notwendigkeit der Beleuchtung prüfen 

- Minimierung der eingesetzten Beleuchtungsstärke (Anzahl der Lampen, Leistung)  

- Festlegung der optimalen Leuchtenstandorte (Ausrichtung, Platzierung, Höhe, Ver-
meidung direkter Blickverbindungen) 

Technik: Technisch ist die Beleuchtung so zu optimieren, dass möglichst wenig unerwünschte 
Emissionen entstehen. 

- Lichtlenkung in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden müssen (Abstrahlung 
nach unten, keine Abstrahlung lateral oder gegen oben, Beleuchtung von oben nach 
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unten, Leuchten mit Abschirmung, Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung, 
die nur die notwendige Fläche intensiv ausleuchten). 

- Keine flächige Ausleuchtung heller Fassaden, Vermeidung oder zumindest Regelung 
(Zeit, Intensität) der Beleuchtung von hohen Gebäudekörpern. 

- Verwendung von Leuchten, wo Insekten nicht mit einer heissen Lichtquelle in Berüh-
rung kommen können (insektendicht), Oberflächentemperatur unter 60 Grad. 

- Lichtquellen mit wirkungsarmem Spektrum nutzen (Natriumdampf-Niederdruck und  
-Hochdrucklampen, UV-absorbierende Leuchtenabdeckungen). Natriumdampf-
Niederdrucklampen in der offenen Landschaft oder in Naturschutzgebieten. 

- Indirekte Lichtwirkung (Reflexion) vermindern (keine hellen Farben).  

- "Lichtabfall" aus Gebäuden reduzieren (z.B. Abdunkelungsmassnahmen, Jalousien). 

- Begrenzung der Betriebsdauer von Aussenlampen und Reklamen auf die notwendige 
Zeit (Abschaltung), evtl. Synchronisation mit Nachtruhefenster (23:00 – 6:00 Uhr). 

- Zeitlich veränderte Lichtstärken (z.B. Reduzierung Leuchtreklamen, Strassenbeleuch-
tung), Halbnachtschaltung (Abschaltung einer Lampe).  

- Berücksichtigung der Räume unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit. Vermeidung hel-
ler, weitreichender künstlicher Lichtquellen in der freien Landschaft (Wahl des Stand-
ortes, empfindliche Biotope, Sternwarte), Vermeidung von Beleuchtungsanlagen in 
den naturschützerisch wertvollen Naturräumen.  

 

Vorschlag Regelungsebene: 

Die Erarbeitung von Planungshilfen ist über die im Umweltschutzgesetz festgeschriebene Ver-
pflichtung zur Information und Beratung durch das Amt für Umweltschutz möglich. Es sind 
keine zusätzlichen rechtlichen Regelungen notwendig. 

 

Zuständigkeit/Mitwirkung 

- Amt für Umweltschutz 

- Tief- und Hochbauamt 

- Bauämter der Gemeinden 

- LIA/Hochschule 

- Fachleute 

 

Einbezug des Aspektes der Lichtemissionen in das Architekturstudium (Lichtplanung) 

Die Architekten sind die wesentliche Schaltstelle bei der Organisation der Aussenbeleuchtung 
der Gebäude. Der Aspekt der Lichtemission sollte entsprechend im Architekturstudium wie 
auch in der Fortbildung durch die LIA stärker gewichtet werden. Die Lichtplanung ist als ge-
stalterisches Element entsprechend aufzuwerten.  
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10. Optimierung der Beleuchtung auf Gemeindeebene 

Die Beleuchtung des öffentlichen Raumes (Strassen, Plätze) ist die wichtigste Lichtemissions-
quelle. Sie ist zudem ein zentrales Gestaltungselement und entscheidet wesentlich über die 
Attraktivität der Siedlung in der Nacht (u.a. Sicherheitsempfinden, Störung durch Lichtquellen).  

In Liechtenstein wird diese Beleuchtung weitgehend im Auftrag der Gemeinden durch die 
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) sichergestellt und geplant. Einerseits bestehen ver-
schiedene Optimierungsmöglichkeiten, z.B. durch die Reduktion der Beleuchtung zu gewissen 
Zeiten oder Teilabschaltungen. Andererseits werden generelle Vorgaben der Komplexität der 
Beleuchtungssituationen im Einzelfall nicht gerecht (z.B. Lampen an Fussgängerstreifen, Ab-
stände der Lampen, Kreuzungen, unterschiedliche Verkehrsaufkommen, Sicherheit).  

Vielfach ergibt sich das Gesamtbild der Siedlung in der Nacht relativ zufällig aus den ver-
schiedenen Leuchtkörpern der öffentlichen und privaten Beleuchtung. Es fehlt die Gesamtbe-
trachtung und die Abstimmung der verschiedenen Beleuchtungen aufeinander. 

Sinnvoll wäre daher die Erarbeitung eines Massnahmenplanes, welcher auf der Basis einer 
Analyse der Ist-Situation unter der Berücksichtigung der verschiedenen Interessen die Opti-
mierung der öffentlichen Beleuchtung zum Ziel hat.  

Aspekte sind: 

- Reduktion der Lichtemissionen 

- Optimierung von Ästhetik und Funktion der Beleuchtung 

- Nutzen des Energieeinsparpotenzials  

Betrachtungsebene ist das ganze Gemeindegebiet. Ein mögliches Vorgehen wird in Kap. 10.1 
erläutert. 

 

Vorschlag Regelungsebene: 

Die Erarbeitung eines Gemeindekonzeptes zur Beleuchtung erfolgt durch die Gemeinden. Die 
Erarbeitungskosten dürften weitgehend durch die Energieeinsparung kompensiert werden.  

Eine rechtliche Regelung ist vorerst nicht notwendig, kann zu einem späteren Zeitpunkt allen-
falls für die Vereinfachung der Umsetzung sinnvoll sein (z.B. rechtliche Regelung des Zeit-
punktes des «Nachtruhefensters» für Lichtemissionen). 

 

Zuständigkeit/Mitwirkung 

- Gemeinden (Bauamt, Naturschutzkommission) 

- Amt für Umweltschutz 

- Tief-/Hochbauamt 

- Amt für Wald, Natur und Landschaft 

- Liechtensteiner Kraftwerke 

- Energiefachstelle 

- Unabhängige Fachleute (Lichtplanung) 

- Fachleute (Natur-, Umweltschutz), evtl. LGU 



22 August 2008 Bericht Lichtemissionen
 

10.1. Erarbeitungsschritte eines Gemeindekonzeptes zur Beleuchtung 
unter dem Blickwinkel der Reduktion der Lichtemission und der 
Energieeinsparung 

 
1. Ausweisung von Zonen mit unterschiedlichen Licht(schutz)bedürfnissen  

Je nach Standort, z.B. Dorfzentrum, Waldweg, Nähe Observatorium, bestehen unterschiedli-
che Anforderungen an die Ausleuchtung bzw. Licht(schutz)bedürfnisse. Es können vereinfacht 
folgende Zonen, gereiht mit steigender Lichtempfindlichkeit, unterschieden werden: 

– Siedlung - Kernzone 

– Siedlung - Industriegebiet 

– Siedlung - Wohngebiet 

– Wald, Landwirtschaftsgebiet, Bereich oberhalb der Waldgrenze 

– Gewässernahbereiche, Flächen gemäss Naturvorrangflächeninventar 

2. Erfassung Ausgangslage (die Erfassungstiefe ist abhängig von der Zone) 

Es werden die im Verhältnis zum jeweiligen Bezugsraum wesentlichen Lichtemissionsquellen 
erfasst (z.B. Strassen-, Wegbeleuchtung, Anleuchtungen Gebäude, Flutlichtanlagen Sportstät-
ten, Beleuchtung Parkplätze). Ausserhalb der Siedlung kann dies auch Formen mit geringerer 
Lichtstärke beinhalten (z.B. Beleuchtung Fuss-, Wald-, Alpwege). Der Schwerpunkt der Be-
trachtung richtet sich auf die Beleuchtung im Auftrag der öffentlichen Hand (Verantwortung 
Land und Gemeinde). Daneben werden wesentliche private Emittenten (z.B. Reklamen, An-
leuchtungen, Arealbeleuchtungen) erfasst.  

Zu erfassende Inhalte sind: Lampentyp, Standort, Beleuchtungsfunktion (z.B. Kreuzung, 
Fussgängerstreifen), Qualität der Beleuchtung (bezüglich der Beleuchtungsfunktion, Ästhetik), 
aktuelle zeitliche Regelung, vorhandene stromtechnische Regelungsmöglichkeiten, Konfliktpo-
tential mit Mensch oder Natur.  

Verschiedene dieser Informationen sind bereits vorhanden und müssten nur zusammengetra-
gen, bzw. unter dem Aspekt der Vermeidung von Lichtemissionen sowie der Ästhetik und der 
Funktionserfüllung der Beleuchtung beurteilt werden. 

3. Aufzeigen wesentlicher Konfliktbereiche  

Auf der Basis der erarbeiteten Übersicht können die wesentlichen Konfliktbereiche zwischen 
Beleuchtung-Mensch und Beleuchtung-Natur bezeichnet und Optimierungsmöglichkeiten ins-
besondere auch im Hinblick auf die Energieeinsparung und Ästhetik aufgezeigt werden.  

4. Festlegen von Massnahmen und Zuständigkeiten 

Es werden die kurz- und langfristigen Massnahmen sowie die Prioritätensetzung festgelegt. 
Ihre Auswahl beruht insbesondere auch auf einer Kosten-Nutzen-Abwägung. Die Zuständig-
keiten und Akteure werden bezeichnet. 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Konzepterarbeitung und Umsetzung wird von einer Öffentlichkeitsarbeit begleitet.  
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11. Regelung Reklamen 

Bezüglich Reklametafeln gibt es keine übergreifenden verbindlichen Regelungen im Fürsten-
tum Liechtenstein. Die einzelnen Gemeinden sind in eigener Kompetenz im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens zuständig. Daraus entsteht eine gewisse Uneinheitlichkeit in der 
Beurteilung. Hier wäre ein übergeordneter Rahmen zur Regelung der Reklametätigkeit sinn-
voll. Die Regelung in einer eigenen Lichtemissionsverordnung ist als Alternative möglich. 

 

Vorschlag Regelungsebene: 

Berücksichtigung der Reklame-Lichtemissionen im Rahmen einer allgemeinen Regelung der 
Reklametätigkeit im gesamten Fürstentum Liechtenstein (z.B. in einem "Reklame"-
Reglement).  

Alternative: Lichtemissionsverordnung 

 

Mögliche Regelungsinhalte: 

- Vorgabe der Beleuchtung von oben nach unten (bei nicht selbstleuchtenden Formen) 

- Regelung der Lichtstärke (Vorgabe von Maximalwerten) (Beispiel aus Tschechien: 200 
cd bei weniger als 5m2, 300 cd bei 5-30 m2, 500 cd bei mehr als 30 m2), die Lichtstär-
ke sollte 60 cd/m2 nicht überschreiten 

- Reduktion der Lichtstärke je nach Ausgangswert von 30 bis 50% oder Ganzabschal-
tung während der Nachtruhe (z.B. 23:00-6:00) (analog zum Lärm) 

- Optimierung Lichtspektrum im Hinblick auf Insektenschutz (keine UV-Abgabe) 
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12. Regelung Anleuchtung und Arealbeleuchtung 

Die Aussenbeleuchtung und Anleuchtung von Gebäuden sind derzeit nicht Bestandteil des 
Baubewilligungsverfahrens. Die Gemeinde hat somit nur geringe Möglichkeit der Einfluss-
nahme. Die fachliche Qualität der Beleuchtung (Leuchtentyp, Ausrichtung etc.) ist sehr unter-
schiedlich, Teile der Beleuchtungen sind älteren Datums und entsprechen nicht mehr dem 
heutigen Stand der Technik.  

Die Möglichkeiten für grössere Fassaden- und Arealbeleuchtungen seitens Privater sollte zu-
künftig eingeschränkt werden (Voraussetzung für eine Aussenanleuchtung wären öffentliches 
Interesse, Sicherheitsgründe). Eine allfällige Regelung muss sich aus Gründen der Praktikabi-
lität und des Vollzugs auf wesentliche Formen der Anleuchtung und Aussenbeleuchtung be-
schränken (Abgrenzung gegenüber kleineren privaten Aussenleuchten). Von der Materie her 
ist die Regelung über eine Berücksichtigung in der Bau- oder Energiegesetzgebung sinnvoll. 
Die Regelung in einer eigenen Lichtemissionsverordnung ist als Alternative möglich. 

Vorschlag Regelungsebene: 

Mögliche Regelung im Rahmen einer Änderung des Baurechts (Bauverordnung) oder der E-
nergiegesetzgebung. 

Alternative: Lichtemissionsverordnung  

 

Mögliche Regelungsinhalte: 

- Fassaden-, grössere Anleuchtungen und Arealbeleuchtungen sind der Bewilligungs-
pflicht (Baubewilligung) zu unterstellen und zu regeln (nur im öffentlichen Interesse 
oder aus Sicherheitsgründen möglich) 

- Vorgabe der Beleuchtung von oben nach unten 

o Ausnahmen:  

 architektonisch besondere Bauwerke / Monumente / Öffentliche Bau-
ten wo dies aus anderen Gründen des öffentlichen Interesses (Z.B. 
denkmalpflegerisch) nicht anders möglich ist. Der Lichtkegel muss in 
diesem Fall innerhalb der Gebäudegrenzen zu liegen kommen (Opti-
male Ausrichtung, moderner Stand der Technik) 

 Je nach Art der durch eine Beleuchtung betroffenen Fläche kann eine 
Ausrichtung von oben nach unten auch aus anderen Gründen nicht 
sinnvoll sein (z.B. Nahbereich von Wasserflächen) 

- Regelung der Lichtstärke 

o Reduktion der Stärke (30-50%) je nach Ausgangswert während der Nachtruhe 
(z.B. 23:00-6:00) oder Ganzabschaltung  

o Festlegung von Grenzwerten (Anleuchtung: 1 cd/m2) (Vermeidung der Reflexi-
on am Gebäude oder am Boden z.B. durch geeignete Farbwahl) 

- Emissionsoptimierte Lampen 

o Strahlungsspektrum mit geringerer Wirkung auf die Fauna wählen 

o Hohe Energieeffizienz 
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13. Regelung Extrem- und Sonderformen 

Einzelne Beleuchtungsformen (Skybeamer, Laserscheinwerfer) weisen eine beabsichtigte und 
intensive Abstrahlung in den freien Raum auf. Damit sind entsprechend starke Effekte auf die 
Umwelt (z.B. ziehende Vogelarten) und den Menschen (z.B. Verkehrs-, Flugsicherheit) ver-
bunden. Hier sind weitgehende Beschränkungen sinnvoll.  

Die grösseren Sportstätten (Fussball, Tennis) Liechtensteins liegen meist in unmittelbarer 
Nähe von wertvollen und lichtempfindlichen Naturräumen (Rhein, Rheindamm, Esche, Möli-
bach, Waldflächen) und sind mit Flutlichtanlagen ausgerüstet. Das Konfliktpotenzial dieser 
Lichtemissionen mit dem Naturschutz ist gross. Entsprechend ist eine unter den Aspekten der 
Lichtemission optimale technische und zeitliche Lösung anzustreben. 

Ein Konfliktpotenzial besteht auch für die Langlaufloipe/Schlittelbahn im Steg sowie eine allfäl-
lige Pistenbeleuchtung im Malbun. Die Schneedecke erhöht einerseits die Reflexion in den 
freien Raum, anderseits sind die Tieraktivitäten im Winter reduziert. Zusätzliche Beleuchtun-
gen sind in ihren Umweltauswirkungen zu überprüfen.  

 

Vorschlag Regelungsebene: 

Eine rechtliche Regelung im Rahmen einer eigenen "Lichtemissions-Verordnung" ist sinnvoll. 
Als Alternative können Extremformen auch im Rahmen des Baugenehmigungs- bzw. Be-
triebsbewilligungsverfahrens durch die Gemeinden geregelt werden.  

Die Erstellung einer Skipistenbeleuchtung ist ein Eingriff gemäss dem Gesetz zum Schutz von 
Natur und Landschaft und in seinen Umweltauswirkungen zu überprüfen. 

Die Sportstätten können im Rahmen von technischen und zeitlichen Vorgaben geregelt wer-
den. Sie sind auch Bestandteil eines Konzeptes zur Optimierung der öffentlichen Beleuchtung 
(s. Kap. 10) 

Eine wesentliche Einflussnahmemöglichkeit bei der Skipistenbeleuchtung und der Beleuch-
tung von Sportstätten besteht im Rahmen von Subventions- und Baubewilligungen. Hier könn-
te dem Aspekt der Lichtemissionsvermeidung die entsprechende Gewichtung gegeben wer-
den. 

 

Mögliche Regelungsinhalte: 

- Verbot von Skybeamern 

o Übergangsregelung für allfällig bestehende Skybeamer 

- Verbot von Reklame-/Laserscheinwerfern 

o Ausnahmebewilligungen für Anlässe im öffentlichen Interesse  

- Regelung Skipistenbeleuchtung (Nachweis der Umweltverträglichkeit) 

- Technische und zeitliche Vorgaben für die Flutlichtanlagen in den Sportstätten unter 
dem Aspekt der Vermeidung der Wirkung der Lichtemissionen (Lichtspektrum, Dimm-
möglichkeiten, Ausrichtung, Lampenleistung) 
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14. Übersicht Vorgehen und Regelungen 
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15. Mögliche Handlungsfelder 

Die in den Kapiteln 8 bis 13 gemachten Vorschläge sind in einem nächsten Schritt zu konkre-
tisieren. Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht möglicher Arbeitsschritte und Handlungs-
felder. 

 

Thema Arbeitsschritt Anmerkungen 

Umweltschutzgesetz Berücksichtigung der Lichtemis-
sion in der Umweltschutzgesetz-
gebung 

Durch den Begriff Strah-
lung abgedeckt 

Öffentlichkeitsarbeit Ausarbeitung Informationsmate-
rial (Flyer, Broschüre) zum The-
ma Lichtemissionen 

Kann sich an Vorlagen 
aus anderen Ländern ori-
entieren (z.B. Kanton Ba-
selland) 

 Medieninformation (Zeitungen, 
Radio) 

 

 Informationen auf Homepage 
Amt für Umweltschutz 

 

 Exkursionen, Vorträge In Zusammenarbeit mit 
der LGU, LIA (z.B. Fach-
vorträge) 

Planungshilfen Erarbeitung einer Planungshilfe 
für die Reduktion der Lichtemis-
sion für Bauherren, Planer, Be-
völkerung 

In Zusammenarbeit mit 
der LIA/Fachleuten 

 Herstellen Kontakt Hochschule Ziel ist der verstärkte Ein-
bezug der Problematik 
Lichtemission in Architek-
turstudium 

Gemeindekonzept Präzisierung der Anforderungen 
und Vorgehensweise für ein Be-
leuchtungskonzept, Umsetzung 
in einer Pilotgemeinde, Evaluati-
on der Methode und Ergebnisse 

Anhand einer Pilotge-
meinde können die Mög-
lichkeiten zur Reduktion 
der Lichtemissionen ge-
zeigt werden  

Regelung Reklamen Idealvariante: Berücksichtigung 
der Reduktion der Lichtemissio-
nen im Rahmen einer Regelung 
der Reklametätigkeit im gesam-
ten Fürstentum Liechtenstein 
(Reklamereglement)  

Alternative Variante: Berücksich-
tigung im Rahmen einer 
Lichtemissionsverordnung 

In Zusammenarbeit mit 
dem Tiefbauamt und dem 
Hochbauamt 
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Regelung Fassadenanleuch-
tung, Arealbeleuchtung 

Idealvariante: Regelung der Fas-
sadenanleuchtung und der Are-
albeleuchtung im Bereich des 
Baurechts  

Alternative Variante: Berücksich-
tigung im Rahmen einer 
Lichtemissionsverordnung 

In Zusammenarbeit mit 
dem Hoch- und dem Tief-
bauamt 

 

Regelung Extrem- und Son-
derformen 

Regelung von Skybeamern, Re-
klame und Laserscheinwerfer im 
Rahmen einer Lichtemissions-
verordnung  

Alternative Variante: Übernahme 
entsprechender Regelungen auf 
Gemeindeebene 

 

 Regelung Skipistenbeleuchtung 
im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens (Nachweis der 
Umweltverträglichkeit) 

Alternative Variante: Regelung 
im Rahmen einer Lichtemissi-
onsverordnung 

 

 Einbezug von Anforderungen an 
den Schutz vor unnötigen 
Lichtemissionen von Sportstät-
tenbeleuchtungen im Rahmen 
von Bewilligungsverfahren und 
Subventionszahlungen 

Enge Schnittstelle zur 
Beleuchtungskonzepter-
arbeitung auf Gemeinde-
ebene (Kap. 10). Teilas-
pekte könnten hier gere-
gelt und bearbeitet wer-
den. 
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17. Verwendete Ausdrücke 

Lichtstrom: Mass für die von der Lichtquelle ausgesandte Strahlung unter Berücksichtigung 
der spektralen Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges (Einheit: Lumen). 

Beleuchtungsstärke: Lichtstrom pro Flächeneinheit. Mass für die Helligkeit mit der etwas aus-
geleuchtet wird (Einheit: Lux = Lumen/m2). 

Lichtstärke: Mass für die von einer Lichtquelle in einer bestimmten Richtung abgestrahlte 
Lichtstromdichte (Strahlungsleistung einer Lichtquelle pro Raumwinkel) Dabei wird die spekt-
rale Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges in Betracht gezogen (Einheit ist Cande-
la (cd)). 

Lichtstärkeverteilung: Zeigt die unterschiedliche Lichtstärke in verschiedene Richtungen an. 
Einheit: Lichtstärke pro 1000 Lumen (cd/klm). 

Leuchtdichte: Ist für den Helligkeitseindruck massgebliche Grösse und ist definiert als Licht-
stärke pro Flächeneinheit (Candela (cd) pro Quadratmeter). 
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